
Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Siegen stimmt dem Maßnahmenprogramm 
für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Kulturbereich im 
Haushaltsjahr 2002 zu, mit der Maßgabe, dass die im Haushaltsjahr 2002 zusätzlich 
für das Siegerlandmuseum eingestellten 100.000,00 € ausschließlich für das 
Bischofs- und Grafenhaus des Oberen Schlosses einzusetzen sind. Dies geschieht 
unter dem Vorbehalt, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht für 
kurzfristig anfallende, unaufschiebbare und objektbezogene Maßnahmen anderweitig 
einzusetzen sind. 
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, bezüglich der übrigen verfügbaren Mittel 
zur baulichen Unterhaltung des Siegerlandmuseums (Verwaltungshaushalt: 
41.000,00 € / Vermögenshaushalt: 20.000,00 €) zur nächsten Sitzung ein 
überarbeitetes Maßnahmenprogramm vorzulegen. 
 




